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Tagesordnungspunkt 1 

a) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Diana Golze, 

Sabine Zimmermann (Zwickau), weiterer Abgeordneter 

und der Fraktion DIE LINKE. 

Bundesteilhabegesetz zügig vorlegen - Volle Teilhabe 

ohne Armut garantieren – BT-Drucksache 18/1949 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Diana Golze, 

Sabine Zimmermann (Zwickau), weiterer Abgeordneter 

und der Fraktion DIE LINKE. 

Programm zur Beseitigung von Barrieren auflegen – BT-

Drucksache 18/972 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin An-

dreae, Markus Kurth, weiterer Abgeordneter und der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Fünf Jahre UN-Behindertenrechtskonvention - Sofort-

programm für Barrierefreiheit und gegen Diskriminie-

rung  – BT-Drucksache 18/977 

d) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Beate Mül-

ler-Gemmeke, Doris Wagner, weiterer Abgeordneter und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Schluss mit den Sonderwelten - Die inklusive Gesell-

schaft gemeinsam gestalten – BT-Drucksache 18/2878 

Stellvertretender Vorsitzender Prof. Dr. Zimmer: Meine 
liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich 
zu der heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für 
Arbeit und Soziales. Besonders herzlich darf ich die Be-
hindertenbeauftragte der Bundesregierung, Verena Ben-
tele, und die Parlamentarische Staatssekretärin im 
BMAS, Gabriele Lösekrug Möller, begrüßen. Gegenstand 
dieser öffentlichen Anhörung sind folgende Vorlagen: 
Antrag der Fraktion DIE LINKE. „Bundesteilhabegesetz 
zügig vorlegen - Volle Teilhabe ohne Armut garantieren“ 
auf BT-Drs. 18/1949, Antrag der Abgeordneten der Frak-
tion DIE LINKE. „Programm zur Beseitigung von Barrie-
ren auflegen“ auf BT-Drs. 18/972, Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Fünf Jahre UN-Behinder-
tenrechtskonvention - Sofortprogramm für Barrierefrei-
heit und gegen Diskriminierung“ auf BT-Drs. 18/977 so-
wie Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Schluss mit Sonderwelten - Die inklusive Gesellschaft 
gemeinsam gestalten“ auf BT-Drs. 18/2878.  

Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsach-
verständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen 
auf der Ausschussdrucksache 18(11)244 vor.  

Von Ihnen, den hier anwesenden Vertretern der Ver-
bände, Institutionen und von den Einzelsachverständi-
gen wollen wir hören, wie Sie die Vorlagen beurteilen. 

Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich folgende Er-
läuterung geben: 

Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 60 

Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entspre-
chend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufge-
teilt. Dabei wechseln die Fragesteller nach jeder Frage - 
das heißt also: eine Frage, eine Antwort. Um die knappe 
Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst prä-
zise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zu-
lassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden 
Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht 
vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorgelegten 
schriftlichen Stellungnahmen, die wir alle gelesen ha-
ben. 

Schließlich noch der Hinweis, dass es am Ende der heu-
tigen Befragungsrunde eine so genannte „freie Runde“ 
von fünf Minuten gibt; hier können die Fragen aus allen 
Fraktionen kommen. 

Ich begrüße nun die Sachverständigen und rufe sie dafür 
einzeln auf. Vielleicht kann dann auch ganz kurz die 
Hand gehoben werden, damit für jeden im Saal erkenn-
bar ist, wo der Einzelsachverständige sitzt. 

Ich begrüße vom Deutschen Gewerkschaftsbund Frau Sil-
via Helbig, von der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände Frau Christina Ramb, vom Bundes-
verband deutscher Wohnung- und Immobilienunterneh-
men e. V. Herr Dr. Christian Lieberknecht, vom Deut-
schen Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. 
Herr Daniel Heinisch, von der Bundesarbeitsgemein-
schaft Selbsthilfe Herr Dr. Martin Danner, vom Sozialver-
band VdK Deutschland e. V. Herr Achim Backendorf, 
von der Bundesvereinigung Lebenshilfe Frau Antje 
Welke, vom Deutschen Landkreistag Frau Dr. Irene Vor-
holz. Ebenso heiße ich folgende Einzelsachverständige 
herzlich willkommen: Herrn Professor Dr. Felix Welti, 
Frau Professorin Dr. Lisa Pfahl sowie Frau Nanca Poser.  

Ich darf an dieser Stelle auch ganz herzlich die anwesen-
den sachverständigen Kolleginnen und Kollegen aus den 
Fraktionen begrüßen. Mich ärgert das immer, dass wir als 
wenig sachverständig hingestellt werden. Wir sind es 
aber auch. Um das beizubehalten, ist die heutige Anhö-
rung ganz wichtig. 

Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständi-
gen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entspre-
chende Institution bzw. der oder die Sachverständige ge-
nannt wird, an den die Frage gerichtet wird. Ich bitte, die 
Mitglieder der CDU/CSU - Fraktion, ihre Fragen zu stel-
len. Es beginnt der Kollege Karl-Schiewerling.  

Abgeordneter Schiewerling (CDU/CSU): Meine kurze 
Frage geht an Herrn Professor Welti. In der Fachöffent-
lichkeit wird zurzeit die Frage kontrovers diskutiert, ob 
eine reformierte Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen im Rahmen eines Bundesteilhabegesetzes 
in einem neuen Sozialgesetzbuch oder im Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch als Zahl III verortet sein soll. Wie ist 
Ihre Meinung dazu? 

Sachverständiger Prof. Dr. Welti: Entscheidend ist nicht 
der formale Standort der Regelung, sondern das, was 
man materiell damit erreichen will. Schon heute gilt das 
Sozialgesetzbuch IX ja als ein Rahmengesetz auch für die 
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Sozialhilfe im SGB XII. Da gibt es eher Implementie-
rungsdefizite in diesen Zusammenhang. Man kann die 
stärkere Verbindung ausdrücken, indem man einen Teil 
der gewünschten Neuregelungen nun auch im Sozialge-
setzbuch IX verankert. Die Frage, ob die zukünftigen Re-
gelungen weiter nach Sozialhilfegrundsätzen gemacht 
werden, das heißt, ob Einkommen und Vermögen ange-
rechnet werden und insbesondere der Bedürftigkeits-
grundsatz gilt, ist ja eine Frage, die unabhängig vom 
Standort der Regelung in dem einen oder anderen Buch 
des Sozialgesetzbuches besteht. 

Abgeordneter Schummer (CDU/CSU): Auch diese Frage 
richtet sich an Herrn Prof. Welti. In der Zusammenarbeit 
der Leistungsträger der Eingliederungshilfe mit anderen 
Sozialleistungsträgern gibt es offenkundig Probleme. Wie 
sehen Sie von der Konzeption her die Möglichkeiten, das 
bürokratische Dickicht und die Hilfe aus einer Hand zu 
organisieren? 

Sachverständiger Prof. Dr. Welti: Der Gesetzgeber hat 
versucht, diese Abstimmungsprobleme zwischen den 
einzelnen Rehabilitationsträgern bereits mit dem Sozial-
gesetzbuch IX 2001 anzugehen. Die dort gefundenen Me-
chanismen - Zuständigkeitsklärungen, die Möglichkeit 
eines trägerübergreifenden Budgets und die Verpflich-
tung zur gemeinsamen trägerübergreifenden Bedarfsfest-
stellung - gibt es im Grunde schon. Wir wissen aber aus 
der Forschung und was von den Gerichten ankommt, 
dass es erhebliche Implementationsdefizite gibt. Die 
müssten zum Teil auf der Ebene der Länder behoben 
werden, weil der bundesrechtliche oder bundesaufsicht-
rechtliche Zugriff hier nicht gegeben ist. Die Zusammen-
arbeit von kommunalen Trägern, wie Sozialhilfe und 
Jungendhilfe, mit den anderen Trägern müsste im We-
sentlichen auf der Landesebene verwaltungsmäßig umge-
setzt werden. Es wäre gut, wenn der Bund das in den an-
stehenden Diskussionen mit den Ländern über die Neu-
ordnung der Eingliederungshilfe auch entsprechend auf-
greifen würde. Sicherlich kann man hier noch materiell 
im SGB IX die Koordinationsmechanismen verbessern, 
entscheidend ist aber auch, von den bestehenden im In-
teresse der Leistungsberechtigten, die darauf angewiesen 
sind, besser Gebrauch zu machen. 

Abgeordnete Schmidt (CDU/CSU): Ich möchte die Frage 
an den Deutschen Verein für öffentliche und private Für-
sorge. Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. sieht umfang-
reiche Leistungsausweitungen vor, wie die Abschaffung 
der Bedürftigkeitsprüfung und auch die Ausweitung des 
Personenkreises, der Anspruch auf Teilhabeleistungen 
haben soll. Wie beurteilen Sie die finanziellen Folgen 
dieser Vorschläge? 

Sachverständiger Heinisch (Deutscher Verein für öffent-
liche und private Fürsorge e. V.): Die Leistungsauswei-
tungen, wie sie dort gefordert werden, ziehen in vielen 
Fällen zum Teil erhebliche Kostensteigerungen nach 
sich. Bei einer vollständigen Freistellung von Einkom-
men und Vermögen ist derzeit nicht abschätzbar, was das 
an Nachfolgekosten nach sich zieht. Der Deutsche Verein 
selbst hat dazu auch keine Positionierung, wohl aber 
eine Positionierung, wie man Fachreform und Finanzre-

form miteinander verbindet, nämlich in Form eines Bun-
desteilhabegeldes, das den Bund dynamisch und nach-
haltig an der Reform beteiligt und gleichzeitig die Teil-
habe der Menschen mit Behinderungen stärkt. 

Abgeordnete Dr. Freudenstein (CDU/CSU): Meine Frage 
richtet sich an Frau Dr. Vorholz vom Deutschen Land-
kreistag. Wie bewerten Sie das bestehende Hilfeplanver-
fahren im Prozess der Eingliederungshilfe? Wie könnten 
Hilfen zur Teilhabe künftig verbessert werden?  

Sachverständige Dr. Vorholz (Deutscher Landkreistag): 
Sie fragen zunächst nach dem bestehenden System. In-
nerhalb des SGB XII haben wir die Vorgabe, den indivi-
duellen Bedarf zu ermitteln, den Bedarf festzustellen und 
dann auch eine entsprechende Hilfeplanung vorzuneh-
men. Das gelingt mal besser, mal weniger gut. Das ist be-
sonders dann schwierig, wenn auch andere Leistungsträ-
ger einbezogen werden sollen, wo wir seit Jahren die Er-
fahrungen machen, der Eine oder Andere zieht sich mehr 
zurück, als er es sollte. Deswegen erwarten wir uns von 
einer Neuregelung im Zuge eines Bundesteilhabegesetzes 
eine bessere Steuerungsmöglichkeit, eine stärkere Ge-
samtverantwortung des Hauptleistungsträgers, egal wie 
er dann heißt, ob er weiterhin Eingliederungshilfe oder 
anders heißt. Aber bei dem Personenkreis, den wir als 
Leistungsträger betreuen, leisten wir den Löwenanteil 
über die Eingliederungshilfe. Dann wird der es sein und 
der sollte dann auch eine Gesamtverantwortung so in die 
Hand bekommen, dass er seinen eigenen Bereich, aber 
auch das, was andere Leistungsträger betrifft, besser steu-
ern kann als bislang. Selbstverständlich partizipativ, das 
möchte ich zur Vermeidung von Missverständnissen 
gleich anschließen, immer unter Beteiligung des leis-
tungsberechtigten betroffenen Behinderten.  

Abgeordneter Weiß (CDU/CSU): Ich möchte mich an den 
Deutschen Verein wenden. Wir haben in das SGV IX da-
mals hineingeschrieben, dass die besonderen Belange 
von Menschen mit seelischer Behinderung zu berück-
sichtigen sind. Dieser Programmansatz ist ohnehin heute 
schon schwer durchsetzbar. Sehen Sie Ansatzpunkte bei 
der Reform der Eingliederungshilfe diesem besonderen 
Petitum, den Anliegen der Menschen mit seelischer Be-
hinderung besser gerecht zu werden, zu entsprechen und 
wenn ja, welche? Sehe ich das richtig, dass vor allen Din-
gen, was Teilhabe an Arbeit anbelangt, zurzeit der Weg 
ist, vorwiegend diese Menschen in Werkstätten zu geben 
und ein großer Zuwachs der zuständigen Werkstattmitar-
beiter auf Menschen mit seelischer Behinderung zurück-
geht? Können Sie uns Ansatzpunkte nennen, wie Sie 
glauben, dass wir diesen Trend wieder umkehren kön-
nen? 

Sachverständiger Heinisch (Deutscher Verein für öffent-
liche und private Fürsorge e. V.): Also, die Teilhabe am 
Arbeitsleben ist gerade für die Menschen mit seelischen 
Beeinträchtigungen ein wesentlicher Teil ihrer Teilhabe. 
Der Deutsche Verein hat mit seinen Empfehlungen zum 
Zuverdienst Möglichkeiten aufgezeigt, gerade die Men-
schen nicht nur in Werkstätten, sondern auch durch Al-
ternativangebote in Form von Zuverdienstfirmen und 
Zuverdienstprojekten im Rahmen des SGB XII, dass das 
Wunsch- und Wahlrecht insgesamt gestärkt werden 
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kann. Dann wird auch dieser Gruppe, aber auch allen an-
deren, gerade im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben die 
Teilhabe gestärkt.  

Abgeordnete Schimke (CDU/CSU): Meine Frage richtet 
sich an Frau Dr. Vorholz vom Deutschen Landkreistag. 
Frau Dr. Vorholz, sind bundeseinheitliche Kriterien für 
die Bedarfsfeststellung und Teilhabeplanung aus Ihrer 
Sicht machbar? 

Sachverständige Dr. Vorholz (Deutscher Landkreistag): 
Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, dass man bundes-
einheitliche Kriterien für das Verfahren der Bedarfsfest-
stellung und Bedarfsermittlung verabredet. Das würden 
wir als Landkreistag, aber hier kann ich auch für die 
kommunale Familie insgesamt sprechen, mittragen, Kri-
terien für das Verfahren, das soll heißen, für den ganzen 
Prozess der Hilfeplanung. Was wir nicht für richtig hal-
ten würden ist, wenn der Gesetzgeber jetzt ganz konkrete 
bundeseinheitliche Instrumente vorgeben würde. Deswe-
gen kommt es hier auf das Verständnis an. Wenn das 
Verfahren als Prozess verstanden wird, ist das in Ord-
nung. Aber, wenn damit auch die einzelnen Instrumente 
gemeint sind, mit denen man den individuellen Bedarf 
des betroffenen Menschen feststellt, dann würden wir 
das nicht für richtig halten. Denn es gibt in der Praxis 
eine Reihe von unterschiedlichen Instrumenten, die ein-
gesetzt werden, die aber mit guten Gründen eingesetzt 
werden und die sich auch bewährt haben. Daran würden 
wir gerne festhalten wollen, weil sie sich in der Praxis 
bewährt haben und wir hier nicht bundeseinheitlich 
meinen, dass alles Gute in diesem Fall nur von oben 
kommen kann. 

Abgeordneter Hüppe (CDU/CSU): Ich hätte eine Frage an 
Frau Poser. Meine Frage wäre, wie könnten Sie sich bei 
einem Teilhabegesetz Beratung aus einer Hand vorstel-
len? Wie sehen Sie da die Rolle der Menschen mit Behin-
derung? Wie könnten sie beteiligt werden? 

Sachverständige Poser: Ich denke, dass Beratung aus ei-
ner Hand auf jeden Fall unabhängig erfolgen müsste. 
Dass es nicht sein kann, dass in allen Bereichen, ich 
kenne das beispielsweise im Bereich der Schulen, dass 
da eine Beratung an den Förderschulen besteht, darüber, 
wo das Kind eingeschult werden soll. Es ist für mich, in 
jeder Form von Beratung wichtig, dass sie unabhängig 
ist. Es müssen unabhängige Stellen eingerichtet werden. 
Und dort spielen die Betroffenen meines Erachtens nach 
eine sehr große Rolle. Peer Counseling ist da das Stich-
wort. Das ist meines Erachtens nach nicht die einzige 
Möglichkeit und auch nicht die ausschließliche, das 
heißt, nicht nur Betroffene sollen Betroffene beraten. 
Aber es muss eine große Rolle spielen.  

Abgeordnete Lezius (CDU/CSU): Meine Frage geht auch 
an Frau Dr. Vorholz. Wie beurteilen Sie die Forderung 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach einem einschrän-
kungslosen Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit 
Behinderungen in der Eingliederungshilfe unter Aufgabe 
des im Recht der Sozialhilfe verankerten Mehrkostenvor-
behalts? 

Sachverständige Dr. Vorholz (Deutscher Landkreistag): 
Das ist eine politisch sensible Frage, die Sie hier stellen. 

Wir haben die Position festgehalten, dass wir die heutige 
Ausgestaltung des Wunsch- und Wahlrechts, so wie sie 
im SGB XII vorgesehen ist, für richtig halten beziehungs-
weise nicht noch weiter öffnen wollen. Es gibt auch eine 
Reihe von Stimmen in unseren Reihen, die sagen, das ist 
schon zu weit geöffnet. Wir können dem in der Praxis 
schon nicht Rechnung tragen. Ich will Ihnen da als Land-
kreistag auch gerade für die Landkreise im ländlichen 
Raum sagen, das mag im städtischen Raum anders ausse-
hen, aber wir können heute faktisch oftmals schon das 
Wunsch- und Wahlrecht nicht gewährleisten, weil es auf 
die Spitze getrieben bedeuten würde, Ich müsste immer 
zwei Angebote vorhalten, damit ausgewählt werden 
kann. Das lässt sich praktisch nicht umsetzen. Was Sie 
mit der zweiten Frage verbinden, die Aufgabe des Mehr-
kostenvorbehalts, das ist eine sehr schwierige Herausfor-
derung des neuen Bundesteilhabegesetzes, so, wie wir es 
jetzt diskutieren. Wenn wir eine personenzentrierte Hilfe 
wollen, dann gibt es nicht mehr stationär und ambulant, 
wie wir es heute haben, wo man vergleichen könnte. Wie 
sind denn die Kosten und welches der beiden Leistungs-
angebote würde Mehrkosten auslösen? Da bedarf es aber 
eines entsprechenden Pendants. Ich muss dann als Ge-
setzgeber - das wäre dann unsere Bitte an Sie - eine Neu-
regelung finden, damit der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit der Leistungen, die wir auch gewährleisten müs-
sen, Rechnung getragen werden kann. Es kann hier keine 
völlige Freistellung von Leistungen geben. Das würde 
uns als Leistungsträger völlig überfordern.  

Abgeordnete Schmidt (CDU/CSU): Ich komme nochmal 
zu dem Programm zur Beseitigung von Barrieren und 
möchte gerne den Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen fragen: Sehen Sie Ansatz-
punkte, wie Barrierefreiheit im Gebäudebereich wieder 
hergestellt werden kann, außer dem von dem geforderten 
Milliardenprogramm? 

Sachverständiger Dr. Lieberknecht (Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. 
V.): Sie meinen wahrscheinlich die Ausweitung der bar-
rierefreien Wohnungen im Bestand. Der Wohnungsbe-
stand, das ist generell ein etwas schwierigeres Thema, als 
Barrierefreiheit im Neubau herzustellen. Dort sind wir 
schon relativ weit fortgeschritten. Da finden wir es auch 
gut, was in den Musterbauordnungen und den Landes-
ordnungen verankert ist. Im Bestand ist es natürlich so, 
dass man dort auch bestimmte Förderprogramme 
braucht, weil es letztendlich nach Abschluss der Maß-
nahmen um die Frage der Bezahlbarkeit dieses Wohn-
raums geht. Deshalb finden wir es wichtig, dass das KfW-
Programm „Altersgerecht umbauen“ nicht nur auf dem 
jetzigen, relativ niedrigen Niveau verbleibt, sondern ge-
stärkt wird. Wir finden es gut, dass dort neue Maßnah-
men auch förderfähig sind. Letztendlich reicht das im 
Einzelnen auch nicht aus, sondern man muss überlegen, 
ob man die Pflegekassen mehr in die Pflicht nimmt. Dazu 
haben wir auch Vorschläge in unserer Stellungnahme 
unterbreitet.  

Stellvertretender Vorsitzender Prof. Dr. Zimmer: Das 
war beinahe eine Punktlandung, ganz herzlichen Dank. 
Als Nächstes die Fraktion der SPD. Die erste Frage 
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kommt von der Frau Kollegin Wolff.  

Abgeordnete Wolff (SPD): Meine erste Frage geht an 
Herrn Backendorf vom Sozialverband VdK Deutschland. 
Wir haben gerade schon über die unabhängige Beratung 
gesprochen. Das ist nicht nur in der Fachöffentlichkeit 
einer der zentralen Punkte, sondern auch bei den Be-
troffenen. Deshalb frage ich Sie: Wie sollte nach Ihrer 
Auffassung eine gute Beratung aussehen? Durch wen 
sollte diese erfolgen? 

Sachverständiger Backendorf (Sozialverband VdK 
Deutschland e.V.): Eine gute Beratung ist unheimlich 
wichtig und Voraussetzung dafür, dass Mitwirkungs-
rechte, Gestaltungsrecht und das Wunsch- und Wahl-
recht des Leistungsberechtigten überhaupt ausgeübt wer-
den muss. Eine gute Beratung - und das hat der Reha-Fu-
ture-Prozess erwiesen - ist auch notwendig, um den Zu-
gang zur Rehabilitation zu verbessern. Und es ist auch 
deshalb notwendig, um überhaupt einen erfolgreichen 
Rehabilitationsprozess von der Bedarfsermittlung über 
die Feststellung von einzelnen Leistungen, die Teilhabe-
planung bis zur Durchführung des Gesamtprozesses 
durchzuführen. Letztlich ist die Beratung auch notwen-
dig, um die Verantwortung und Motivation des Leis-
tungsberechtigten zu stärken. Die Anforderungen an eine 
gute Beratung sind auf jeden Fall partizipativ, das heißt 
also, der Betroffene muss auf Augenhöhe mitwirken. 
Notwendig ist auch ein ganzheitlicher Ansatz. Die Bera-
tung muss umfassend und kompetent sein. Wichtig ist 
auch, dass sie nicht interessengeleitet sein darf, also von 
Träger- oder Einrichtungsinteressen. Zumindest müssten 
die Entscheidungsbefugnis und der Berater dort getrennt 
sein. Vorstellen können wir uns es auf jeden Fall, dass 
die trägereigene Beratung verbessert, optimiert wird und 
trägerübergreifend ausgebaut wird. Sinnvoll wäre in 
komplexen Leistungsfällen die Einführung eines Fallma-
nagements nach dem Vorbild des Pflege- oder Berufsbe-
raters. Wir halten aber daran fest, dass perspektivisch 
eine unabhängige Beratung durch Leistungs- und Ein-
richtungsträger, also unabhängige Beratungsstellen einge-
richtet werden.  

Abgeordnete Wolff (SPD): Ich frage Frau Helbig vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund. Gibt es aus Sicht des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes im Rahmen eines zu be-
schließenden Bundesteilhabegesetzes Verbesserungsmög-
lichkeiten, wenn es um Beratung und Unterstützung von 
Menschen mit Behinderung durch die Jobcenter im SGB 
II oder auch durch die Bundesagentur für Arbeit im Rah-
men des SGB III geht? Kann auch eine Integration von 
Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt dadurch gefördert werden, dass es möglicher-
weise bei den Jobcentern besondere Haushaltstöpfe zum 
Rehabilitationsbudget oder an besonders qualifiziertes 
Personal in Form eines Reha-Teams gibt? Wenn man das 
gesetzlich verankern könnte, wie sieht das aus Sicht des 
DGB aus? 

Sachverständige Helbig (Deutscher Gewerkschaftsbund): 
Wenn man bedenkt, dass 80 Prozent der Zugänge in die 
Werkstatt für behinderte Menschen aus dem Bereich Ar-
beitslosigkeit kommt - das sind arbeitslose Menschen, 
die erwerbsunfähig geworden sind und in die WfbM 

kommen -, dann denke ich, da ist ein großen Potential, 
wie man durch eine bessere Betreuung von Arbeitslosen 
eben auch dem Übergang in die WfbM vorbeugen kann. 
Der DGB sieht den Verbesserungsbedarf vor allem im Be-
reich Jobcenter und optierende Kommunen. Wir haben 
eine Untersuchung gemacht, inwiefern Langzeitarbeits-
lose, die durch die Jobcenter betreut werden, an Rehama-
ßnahmen partizipieren.Das ist im Vergleich zu dem Be-
reich Arbeitslosenversicherung sehr gering. Das heißt, 
wenn jemand langzeitarbeitslos ist - und schwerbehin-
derte Menschen sind oftmals langzeitarbeitslos -, dann 
hat man sehr geringe Chancen, der Behinderung entspre-
chend gefördert und wiedereingegliedert zu werden. Das 
hängt zum einen daran, dass es bei den Jobcentern im 
Gegensatz zu den Arbeitsagenturen nicht in jedem Job-
center spezielle Vermittler und Vermittlerinnen gibt, die 
auf die Zielgruppe Menschen mit Behinderungen ausge-
bildet sind. Dadurch wird oftmals der behindertenspezi-
fische Förderbedarf gar nicht erkannt. Oder es kommt 
auch vor, dass er erkannt wird, aber dass keine behinder-
tenspezifischen Rehamaßnahmen stattfinden, weil diese 
oftmals längerfristig und teurer sind und die Jobcenter 
sich auch haushaltsmäßig damit auf eine lange Zeit fest-
legen. Deswegen schlägt der DBG vor, dass es bei den 
Jobcentern und optierenden Kommunen solch ein eige-
nes Rehabudget für Rehamaßnahmen geben sollte, damit 
auch klar ist, es muss auch diese Rehamaßnahme dem 
Bedarf entsprechend gewährt werden. Es muss spezielle 
Vermittler geben, flächendeckend, die auch Rehabedarf 
erkennen und die Arbeitslosen dementsprechend rehabi-
litiert werden können. Das wäre auch eine Möglichkeit, 
um Zugängen in die WfbM vorzubeugen. 

Abgeordnete Wolff (SPD): Darf ich da gleich nochmal 
nachsetzen und fragen? Welche sind denn aus Ihrer Sicht 
wirklich notwendige Maßnahmen, um so einen automati-
schen Übertritt in die Werkstätten zu vermeiden? Was 
müssten wir tun? 

Sachverständige Helbig (Deutscher Gewerkschaftsbund): 
Ich würde diese Frage ein bisschen weiterfassen - also 
wie inklusiv muss der Arbeitsmarkt sein, dass Menschen 
mit Behinderung daran partizipieren können? Zum einen 
sehe ich da die Frage der Arbeitsbedingungen. Gerade 
wenn man sieht, dass jetzt auch der Anteil der psychisch 
behinderten Menschen in Werkstätten zunimmt, ist die 
Frage, woher kommen die? Die kommen wahrscheinlich 
auch von dem Arbeitsmarkt, der auch zu der Behinde-
rung geführt haben kann - durch hohe Stressbelastungen, 
Arbeitsdruck etc. Dann ist natürlich die Frage, wenn 
diese Menschen das Budget für Arbeit tatsächlich in die 
Hand bekommen, auf welchen Arbeitsmarkt gehen sie 
dann zurück? Es braucht auf jeden Fall auf dem Arbeits-
markt barrierefreie Arbeitsbedingungen auch im Sinne 
von gesunden Arbeitsbedingungen. Das fordert auch die 
UN-Konvention - gesunde Arbeitsbedingungen für alle 
Menschen.  

Zweiter Punkt wäre auch die Frage, wie willig sind die 
Unternehmen, sich um Menschen mit Behinderung dann 
auch zu kümmern, sie einzustellen? Da haben wir die Si-
tuation, dass in den letzten Jahren die Beschäftigungs-
quote für schwerbehinderte Menschen bei 4,6 Prozent 
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stagniert, dass diese fünf Prozent gesetzliche Beschäfti-
gungsquote nicht erreicht werden. Es gibt auch einen 
großen Anteil an Unternehmen, die gar keine schwerbe-
hinderten Menschen beschäftigen. Das ist immerhin fast 
ein Viertel der Unternehmen. Da wäre der Vorschlag des 
DGB, dass man insbesondere die Unternehmen, die gar 
nicht willig sind, auch stärker dazu überredet, indem 
man die Beiträge der Ausgleichsabgabe für diese Unter-
nehmen erhöht. Der dritte Punkt wäre auch, wieviel Zeit 
haben die Interessenvertretungen in den Unternehmen, 
sich darum zu kümmern, dass schwerbehinderte Men-
schen eingestellt und auch betreut werden. Da gibt es im 
SGB IX auch die Möglichkeit, über Integrationsvereinba-
rungen mit den Arbeitgebern Vereinbarungen abzuschlie-
ßen, dass vermehrt auch Menschen mit Behinderung ein-
gestellt und ausgebildet werden können. Dieses Instru-
ment müsste man schärfen, damit es tatsächlich auch zu 
Neueinstellungen bei den Unternehmen kommt. Das ist 
die größte Barriere, dass jemand mit Behinderung, der ar-
beitslos ist, dann auch tatsächlich einen neuen Job fin-
det. 

Abgeordnete Wolff (SPD): Ich würde gerne Frau Welke 
von der Lebenshilfe zum Bundesgleichstellungsgesetz 
fragen. Im Rahmen der Evaluation des BGG wurde von 
der Universität Kassel festgestellt, dass nicht alle Grup-
pen von Menschen mit Behinderungen ausreichend be-
rücksichtigt werden. Benachteiligt sieht man ganz beson-
ders, vor allen Dingen Menschen mit schlechten Kennt-
nissen der deutschen Sprache, hörgeschädigte Men-
schen, behinderte Frauen, aber auch Menschen mit geis-
tigen und Lernbehinderungen. Was meinen Sie, welche 
Maßnahmen notwendig und geeignet sind, neben der 
Verankerung der leichten Sprache, um allen Menschen 
mit Behinderungen hier ausreichend Berücksichtigung 
zu geben? 

Sachverständige Welke (Bundesvereinigung Lebens-
hilfe): Sie hatten schon die verschiedenen Personengrup-
pen angesprochen. In der Tat für den Personenkreis lern-
behinderte Menschen, Menschen mit geistiger Behinde-
rung ist sicherlich die Verankerung der leichten Sprache 
im BGG auch tatsächlich mit einem Anspruch versehen, 
auf eine entsprechende Bescheidung oder Erläuterung 
von Bescheiden, also von Verwaltungsvorschriften oder 
Verwaltungsakten für diesen Personenkreis erheblich, 
damit dieser Personenkreis überhaupt partizipieren 
kann. Auch bei der Definition von Barrierefreiheit im 
BGG müsste in diesem Bereich noch einmal ein bisschen 
nachgeholfen werden. Sie haben noch den Personenkreis 
hörbehinderte Menschen angesprochen. Hier ist es so, 
auch dieser Personenkreis wird im BGG bisher nicht so 
ausdrücklich benannt. Es gibt für die Gehörlosen einige 
Regelungen. Aber die Hörbehinderten sind ein darüber 
hinausgehender, weiterer Personenkreis. Die brauchen 
häufig akustisch entsprechend gestaltete Räume, Indukti-
onsschleifen, ggf. andere Kommunikationssettings oder 
auch dieses Schriftdolmetschen, das wir hier haben. 
Auch dies sind Aspekte, die im neuen BGG aufgegriffen 
werden könnten und sollten. Für den Bereich der behin-
derten Frauen ist sicherlich wichtig, dass das BGG dort 
heute schon eine extra Vorschrift vorsieht in Bezug auf 
die Beeinträchtigung von Frauen mit Behinderung. Diese 

sollte allerdings nachgebessert werden. Sie ist bisher in 
den letzten zehn Jahren nicht wirklich wirkungsvoll ge-
wesen. Insofern könnte man die Benennung von Mehr-
fachdiskriminierungen auf Grund der Diskriminierungs-
merkmale Behinderung und Frauen gleichermaßen hier 
noch einmal explizit benennen. Sie haben auch den Be-
reich Migration angesprochen. Hier ist es so, dass wir 
bisher kaum Vorbilder haben, dass dort eine entspre-
chende Mehrfachdiskriminierung in einem Gesetz veran-
kert worden ist. Es ist aber so, dass wir auch in diesen 
Bereich Mehrfachdiskriminierung kennen. Insofern wäre 
das auch etwas, was man noch vorsehen könnte und 
sollte.  

Bei den seelisch behinderten Menschen muss man se-
hen, dass es, glaube ich, zwei verschiedene Personen-
gruppen sind. Es gibt einmal die psychisch Kranken, die 
Barrierefreiheit dadurch erfahren können, dass sie zum 
Beispiel Flexibilisierung in Verfahrensabläufen erfahren. 
Das ist häufig so, dass es ihnen schwerfällt entspre-
chende Fristen einzuhalten, Verfahren so zu durchlaufen 
wie das Verwaltungsverfahren es vorsieht. Andere Perso-
nengruppen im Bereich seelische Behinderung, zum Bei-
spiel Autisten, brauchen dann wiederum eher Situatio-
nen der gestützten Kommunikation, die ihnen helfen zu 
partizipieren.  

Stellvertretender Vorsitzender Prof. Dr. Zimmer: Danke 
schön. Die Zeit haben wir jetzt etwas großzügig ausge-
nutzt und überzogen. Wir kommen nun zu der Fraktion 
DIE LINKE. Die erste Frage stellt die Kollegin Werner.  

Abgeordnete Werner (DIE LINKE.): Meine Frage geht an 
Frau Poser. Welche Auswirkung hat die derzeitige Geset-
zeslage auf Sie, die 24 Stunden Assistenz benötigt in Be-
zug einmal auf die Alltagsbewältigung, auf die Freizeit-
gestaltung oder auch in Bezug auf das Eingehen einer 
Partnerschaft, beziehungsweise eine mögliche Familien-
planung? Was müsste aus Ihrer Sicht geändert werden, 
damit Menschen wie Sie selbstbestimmt an der Gesell-
schaft voll und wirksam teilhaben können. In dem Zu-
sammenhang stellt sich da anschließend die Frage, wie 
bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Feststellung 
der Bundesregierung, dass das Bundesteilhabegesetz 
keine zusätzlichen Ausgabendynamiken verursachen 
darf? 

Sachverständige Poser: Das ist eine umfangreiche Frage. 
Ich habe in meiner Stellungnahme schon geschildert, wie 
ich lebe. Das ist eigentlich auch das, warum ich heute 
hier als Betroffene bin. Im Übrigen ist es schade, es ist 
mir aufgefallen, ich bin die einzige tatsächlich Betroffene 
unter den Sachverständigen. Das finde ich gerade, wenn 
die UN-BRK die Rolle der Betroffenen in dem Prozess be-
tont, etwas schade. Darüber müsste man fürs nächste Mal 
vielleicht nachdenken, wie man das ändern kann. 

Davon abgesehen, kann ich Ihnen eigentlich nur das be-
richten, was ich geschrieben habe. Ich führe ein relativ 
normales Leben mit einer Schwerstbehinderung. Ich 
habe eine Muskelatrophie und kann eigentlich nichts al-
lein. Ich brauche beim Essen, Trinken, Pflege etc. bei al-
lem Hilfe. Ich habe eine 24 Stunden Assistenz, ohne die 
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könnte ich nicht leben. Dafür habe ich die bekannte Ein-
kommens- und Vermögensanrechnung, über die wir uns 
hier auch unterhalten. Das klingt alles ganz toll, was ich 
da habe und was ich an Leistungen bekommen. Aber ich 
schwöre Ihnen, wenn Sie einen Tag in meinem Körper 
leben könnten, würden Sie mir das sicherlich gern glau-
ben, dass ich alles dafür tun würde, die Assistenz nicht 
zu brauchen. Es kommt einem immer so vor, wenn man 
der Diskussion zuhört, als würde man irgendwie eine 
tolle Sache bekommen. Was man davon hat und wie 
schön das doch alles ist. Aber, ganz ehrlich, ich würde 
gerne darauf verzichten, ständig jemanden als Schatten 
zu haben, ständig jemanden zu brauchen, der mir dann 
in der Öffentlichkeit die Nase putzt, wie es jetzt gerade 
der Fall ist, weil ich erkältet bin. Das braucht man nicht, 
das will man nicht. Und dafür, dass man diesen Nach-
teil, den man nun einmal hat und diese Hilfe, die man 
dafür braucht, ausgeglichen bekommt, bekommt man das 
Einkommen angerechnet. Ich arbeite als Richterin im 
Amtsgericht. Ich darf nicht über 2.600 Euro sparen. Das 
heißt für meine Kollegen, wenn sie den nächsten Som-
merurlaub planen, dass ich vielleicht meine Eltern fragen 
kann, ob Sie mir da was zugeben möchten, damit ich 
auch wegfahren kann. Wenn ich einen Mann in meinem 
Leben habe, dann kann ich dem direkt sagen: „Hör mal, 
wenn wir irgendwann zusammenziehen sollten, dann 
kann ich Dir aber sagen, dass das Haus, was Du Dir er-
spart hast bzw. was Du Dir aufgebaut hast, dann abgeben 
musst, wenn Du zu mir ziehst, weil ich ja eine Wohnung 
habe. Du musst das Haus verkaufen und das ganze Geld 
in meine Pflege stecken. Wenn wir uns trennen sollten, 
dann hast Du halt Pech gehabt.“ Also ganz ernsthaft, das 
tu ich dem Mann, den ich liebe, nicht an. Diese Situation 
macht für mich eine Planung mit Familie unmöglich. Das 
ist die Situation, in der ich lebe. Wenn ich dann diesen 
Mehrkostenvorbehalt höre, der da herausgegeben wird, 
dann denke ich, es geht hier um Menschenrechte, die die 
UNBRK vorschreibt. Das sind Menschenrechte und die 
unter so einen Mehrkostenvorbehalt zu stellen, das finde 
ich schon äußerst grenzwertig. Im Übrigen ist der Ver-
weis, der pauschal immer kommt, auch immer der, dass 
gesagt wird - wie in einigen Stellungnahmen -, was über 
Steuern finanziert wird, muss auch vom Einkommen ab-
hängen. Das ist bei anderen Leistungen – wie beim Kin-
dergeld – auch nicht der Fall. Es sollte wirklich mal 
durchgerechnet werden. Das fehlt mir, eine konkrete Be-
rechnung, was ich auch einsparen würde, wenn ich diese 
ganzen Bedürftigkeitsprüfungen weglassen würde, wenn 
ich die ganzen Doppelstrukturen einsparen würde. Wenn 
ich jetzt einen Hilfeplan bzw. Teilhabeplan oder sonstige 
Pläne machen würde, da gibt es für mich im Moment 
keine vernünftige Grundlage, die belegt, wie viel es über-
haupt mehr kosten würde. Und dann ist immer noch die 
Frage, was uns das Menschenrecht wert ist. Zu meiner 
sonstigen Situation kann ich nur sagen, dass neben die-
ser Einkommensvermögenssache auch sonstige Barrieren 
ohne Maß existieren, die abgebaut werden müssen. Ich 
habe beispielsweise jetzt in Berlin, ein Hotel wählen 
müssen, wo ich das Bett elektrisch schrägstellen kann, 
weil ich einen Husten habe. Sonst könnte ich nachts er-
sticken. Ich habe ein Hotel gefunden, wo das in Berlin 

möglich ist, wo für Senioren usw. solches Bett vorgehal-
ten wird. Der Transfer dorthin war nicht mit einem Roll-
stuhltaxi möglich. So etwas müsste man dann vorbestel-
len über einen Fahrdienst. Einen habe ich gefunden, der 
hätte mich für 80 Euro vom Hauptbahnhof zum Potsda-
mer Platz gebracht. Im Übrigen fuhren die Busse nicht 
und die S-Bahn ist mir vor der Nase weg gefahren. Der S-
Bahnfahrer hat mir noch zugerufen: „Da hätten Sie halt 
hier vorkommen müssen.“ So, das ist nur der eine Tag 
heute gewesen. Auf solche Barrieren stoßen aber die 
Rollstuhlfahrer ständig. Es ist viel geschehen in den letz-
ten Jahren, das stimmt und ist auch richtig. Aber es sind 
einfach noch sehr viele Barrieren im öffentlichen Raum 
vorhanden, die abgebaut werden müssen, dass so etwas 
nicht mehr vorkommt, dass man einfach eine Gesell-
schaft für alle schaffen könnte, müsste und sollte.  

Abgeordnete Krellmann (DIE LINKE.): Meine Frage rich-
tet sich auch an Frau Poser. Ich teile, dass Sie sich wün-
schen, dass öfter auch mal die Betroffenen zu Wort kom-
men. Das gilt auch für ganz viele Bereiche. Wie bewerten 
Sie die Forderung nach bundeseinheitlichen Kriterien 
für die Anspruchsfeststellung und die Bedarfsermittlung 
auf Grundlage der ICF sowie die Leistungsgewährung 
durch eine Entscheidungsstelle? 

Sachverständige Poser: Ich habe oft das Problem, was 
die Entscheidungsstelle betrifft, dass das sehr kostenori-
entiert ist – so wie es jetzt ist. Insofern wäre für Be-
troffene sicherlich eine Entscheidungsstelle, wie sie hier 
gefordert wird, zu begrüßen. Einfach auch, weil dann tat-
sächlich nach der Person und nicht nach den Kostenaus-
wirkungen entschieden würde. So sehe ich das. Das 
Zweite ist, dass auch einheitliche Quellen bundesweit – 
entgegen der hier eben gehörten Meinung des Landkreis-
tages – für mich nicht nur auf das Verfahren in Anwen-
dung zu bringen sein sollte. Wir haben im Moment die 
Situation, dass unter schwerstbehinderten Leuten es gilt: 
„Zieh in die Gemeinde, die noch halbwegs Geld hat. Da 
bekommst Du vielleicht auch die Hilfe, die Du tatsäch-
lich brauchst.“ Umzüge sind im Prinzip nicht machbar. 
Das will man kein zweites Mal durchmachen, so ein Be-
wertungsverfahren. Es ist im Moment sehr uneinheitlich 
und auch sehr unübersichtlich. Ich bekomme zum Bei-
spiel Leistungen von der Pflegeversicherung, von der 
Beihilfe, vom Integrationsamt und vom Sozialamt. Diese 
Sachen laufen immer über mein Konto und über das 
Konto vom Leistungserbringer und vom Sozialamt. Es ist 
auch ein Verwaltungsaufwand, der dahinter steckt, was 
einfach so unglaublich ist. Es muss auf jeden Fall verein-
facht werden und natürlich wäre es zu wünschen, dass 
man dort eine Stelle hätte, die über dem einzelnen Ent-
scheider steht, der jetzt auch die Kosten tragen muss.  

Stellvertretender Vorsitzender Prof. Zimmer: Danke 
schön, Frau Poser. Als Nächstes die Fraktion DIE GRÜ-
NEN und die erste Frage stellt die Kollegin Rüffer.  

Abgeordnete Rüffer (BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN): Meine 
Frage geht an Frau Prof. Dr. Lisa Pfahl. Dazu vielleicht 
eine kurze Vorbemerkung. Das Maß an Unterstützung, 
das Menschen mit Behinderungen brauchen, ist im indi-
viduellen Fall höchst unterschiedlich. Es gibt Leute, die 
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haben einen 24-Stunden-Bedarf, wie von Frau Poser ge-
rade dargestellt. Es gibt aber Andere, die gar keinen Un-
terstützungsbedarf haben. Gerade im Moment stellen wir 
fest, dass vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels 
auch Menschen mit Behinderung von Seiten der Arbeit-
geber immer mehr als Ressource wahrgenommen wer-
den. Nun muss man aber zur Kenntnis nehmen, dass 
nicht alle dazu in der Lage sind, diesen Weg dann auch 
zu bestreiten. Deswegen schreiben wir in unserem An-
trag, dass für diese Personengruppe, die in diesem Sinne 
weniger leistungsfähig ist, eine dem Bereich Freizeitge-
staltung zuzuordnende Tagesstruktur mindestens ge-
nauso sinnvoll sein kann. Denn nicht alle haben den 
Wunsch, das Bedürfnis oder auch die Fähigkeit, Teilhabe 
in erster Linie über Arbeit zu erreichen. Daher muss aus 
unserer Sicht leistungsrechtlich klargestellt werden, dass 
Leistungen zur sozialen Teilhabe denen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben gleichrangig sein sollen. An Sie jetzt die 
Frage Frau Pfahl, teilen Sie diese Auffassung, dass ein 
größeres bzw. vielleicht auch anderes Spektrum an Un-
terstützungsleistungen gerade auch für Menschen mit 
großem Unterstützungsbedarf benötigt wird? Und wie be-
werten Sie allgemein, dass gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung in der Praxis häufig bereits 
mit der Teilhabe am Arbeitsleben als ausreichend gilt? 

Sachverständige Prof. Dr. Pfahl: Ich halte es grundle-
gend für sinnvoll, dass bestimmte Leistungen zur Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen auf ihre Er-
werbsorientierung ausgerichtet sind, weil Teilhabe durch 
Arbeit einfach der gesellschaftliche Integrationsmotor ist 
und bleibt und weil behinderte Menschen am Arbeits-
platz, bei der Arbeitsplatzsuche und auch bei Aus- und 
Weiterbildung eine besondere staatliche Unterstützung 
brauchen, um ihr Recht auf Arbeit zu verwirklichen. 
Gleichzeitig ist es aber problematisch, wenn die Leistun-
gen zur Teilhabe an die Erwerbsorientierung geknüpft 
sind, wenn also eine Erwerbszentrierung von Teilhabe-
leistungen stattfindet. Das entspricht einfach nicht den 
Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen, wie sie 
in ihrem Familienleben und auch wie sie die gegenwär-
tige Situation als Arbeitssuchende oder Arbeitnehmer 
wahrnehmen. Denn unsere Erwerbsbiografien waren 
schon immer brüchig und sie werden immer unsicherer, 
das heißt, wir haben Erwerbslosigkeitsphasen, Beschäfti-
gungsphasen, Familienphasen usw. Leistungen zur sozia-
len Teilhabe brauche ich für jede dieser Phasen und das 
schließt übrigens auch assistierte oder begleitete Eltern-
schaft ein, die ich im Augenblick noch für zu wenig be-
rücksichtigt finde. Grundlegend ist, sozialwissenschaft-
lich zu sagen und zu sehen, nur wer sozial inkludiert ist, 
kann auch seine Fähigkeiten überhaupt einbringen und 
dann gegebenenfalls ein Beschäftigungsverhältnis einge-
hen. 

 

Nochmal zu den Menschen mit größerem Unterstüt-
zungsbedarf, nach dem Sie gefragt haben. Ich denke, an 
diesen Fällen wird besonders deutlich, dass Leistungen 
zur sozialen Teilhabe unbedingt gleichrangig mit den 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gewährt wer-

den müssen, weil Menschen mit schweren Behinderun-
gen finden - wenn überhaupt - oft nur über soziale Netz-
werke oder über soziale Tätigkeiten in eine berufliche 
Nische; das bliebe ihnen ansonsten verwehrt. Ich muss 
an dieser Stelle auch nochmal die Anmerkung machen, 
es ist schade, dass hier keine Selbstvertretungsorganisati-
onen anwesend sind. Die könnten gerade zu diesen 
Punkt besonders gut Auskunft geben. 

Abgeordnete Rüffer (BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN): Die 
zweite Frage geht auch an Sie, Frau Pfahl. Sie waren bei 
unserer Tagung am 6. Oktober „Schluss mit den Sonder-
welten“ anwesend. Sie haben erwähnt, dass viele Perso-
nen, die ursprünglich einmal wahrscheinlich in der 
Werkstatt gelandet wären, heute eben da nicht mehr be-
schäftigt werden. Jetzt interessiert mich, können Sie das 
nochmal erläutern, was Sie damit meinen? Woran liegt 
das und was müssten wir tun, damit sich das wieder ver-
ändert? 

Sachverständige Prof. Dr. Pfahl: Im Zusammenhang mit 
diesen sehr rasant ansteigenden Werkstattarbeitsplätzen 
wird in der Wissenschaft immer wieder auf das Problem 
der Fehlbelegung hingewiesen, das Sie ja jetzt auch ange-
deutet haben. Das heißt, dass nicht nur die Menschen, 
für die die Werkstätten ursprünglich konzipiert wurden, 
in den Werkstätten arbeiten, sondern zunehmend Men-
schen mit Lernbehinderungen und psychischen Erkran-
kungen. Frau Helbig hat das auch schon ausgeführt. 
Diese Differenzierung hat quantitative und qualitative 
Auswirkungen. Menschen mit schweren oder mehrfa-
chen Behinderungen fallen dann auf Grund der Leis-
tungsansprüche, die in wirtschaftlich orientierten Werk-
stätten eben auch vorhanden sind, oft heraus. Man 
könnte also möglicherweise von einer langsamen Ver-
drängung dieser Gruppe sprechen. Wissenschaftliche 
Studien dazu liegen vor, aber nicht in der Detailliertheit, 
um das ganz konkret beantworten zu können.  

Nochmal in Bezug auf diese neue Gruppe, die stark an-
wächst, die Menschen mit psychischen Behinderungen. 
Die haben sehr hohe Fluktuationsraten. Viele kommen 
rein in die Werkstätten, viele kommen raus. Diese Zu-
gangs- und Abgangszahlen liegen bei 30 Prozent. Das 
sind Menschen mit psychischen Behinderungen. Das ist 
ein deutliches Zeichen davon, dass sie auf dem regulären 
Arbeitsmarkt nicht unterkommen. Der wird nicht inklu-
siver, sondern der wird exklusiver. Gründe davon hat 
auch Frau Helbig genannt, also krankmachende Arbeits-
bedingungen. Gleichzeitig sind sie in der Werkstätte aber 
nicht richtig aufgehoben. Das heißt, sie fühlen sich dort 
auch nicht wohl. Sie fühlen sich nicht am richtigen 
Platz.  

Ich denke, grundsätzlich ist es wichtig, dass man behin-
derte Menschen aus der Unsichtbarkeit, aus der Werk-
statt herausholt und dass es einfach Angebote und Leis-
tungen gibt, die in den ersten Arbeitsmarkt führen. Per-
sonenzentrierte Leistungen, wie die unterstützte Beschäf-
tigung, zeigen sehr deutlich, dass es möglich ist. Noch 
einmal zu der Gruppe, die jetzt herausfällt. Das ist prob-
lematisch. Die Werkstatt sollte dann schon für die Perso-
nengruppe funktionieren, für die sie vorgesehen war.  
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Abgeordnete Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Wir 
reden jetzt schon lange über ambulante Versorgung, Ver-
sorgung in der Gemeinde. Trotzdem sehen wir, dass das, 
was wir an Eingliederungshilfe auszahlen, zumeist in 
WfbM oder auch stationären Wohneinrichtungen landet. 
Was verhindert diesen Wandel, den wir alle gemeinsam 
anstreben? 

Sachverständiger Prof. Dr. Pfahl: Ich habe eine ganz 
knappe, soziologische Antwort darauf oder neoinstitutio-
nalistische und die lautet: Pfadabhängigkeit - und zwar 
sowohl auf der Seite der Institutionen, als auch auf der 
Seite der Individuen. Institutionen die einmal geschaffen 
wurden, werden von den Professionellen aufrechterhal-
ten und von bestimmten Interessen getragen. Wir wissen 
von Sonderschulen, dass sie keine Bildungserfolge erzie-
len. Wir erhalten Sie trotzdem aufrecht, weil es sie ein-
mal gibt. Und auch Personen, die einmal in Sonderein-
richtungen untergebracht oder gebildet und erzogen wur-
den, werden dann anschließend nicht in die Lage ver-
setzt, sich im inklusiven Arbeitsmarkt oder Wohnungs-
markt zu orientieren, sondern sind weiterhin auf Sonder-
einrichtungen angewiesen. Es gibt eine institutionelle 
Diskriminierung. 

Stellvertretender Vorsitzender Prof. Dr. Zimmer: Danke 
schön, Frau Prof. Pfahl. Wir kommen wieder zur 
CDU/CSU-Fraktion. Die erste Frage von Herrn Schum-
mer.  

Abgeordneter Schummer (CDU/CSU): Mir geht es noch 
einmal um die Frage der baulichen Barrierefreiheit. Da 
richtet sich die Frage an Herrn Dr. Lieberknecht. Neben 
der Finanzierung und der Zuschüsse über KfW und an-
dere Instrument, welche Initiativen sehen Sie im Bereich 
der Planung solcher baulichen Maßnahmen, beispiels-
weise bei Gesundheitszentren, bei Ärzten, in anderen öf-
fentlichen Gebäuden auf der kommunalen Ebene, wie bei 
der Planung diese Barrierefreiheit gesichert wird, wie 
auch in der Ausbildung von Architekten diese Thematik 
gestärkt werden kann? Haben Sie einige Beispiele, wo im 
Disput mit den kommunalen Entscheidungsträgern auch 
die Wohnungswirtschaft solche Barrierefreiheit kommu-
nal entwickelt? 

Sachverständiger Dr. Lieberknecht (Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. 
V.): Ich kann Ihnen da at hoc keine Beispiele nennen. 
Aber die können wir gern nachliefern.  

Letztendlich haben Sie natürlich Recht, es geht bei dem 
ganzen Thema Barrierefreiheit oder auch Barrierearmut 
nicht nur um die Frage, mehr Geld in dem Prozess zu ge-
ben - was sehr hilfreich und wichtig ist. Dann auch die 
Betroffenen einzubeziehen, sondern auch über vernünf-
tige Planung bestimmte Kosten zu vermeiden. Da gibt es 
durchaus interessante Ansätze, die allerdings noch nicht 
in der ganzen Breite kommuniziert wurden, die auch in 
der Architektenausbildung oder in der Ingenieursausbil-
dung wahrscheinlich noch viel stärker zum Tragen kom-
men müssten. Zum Beispiel Kosten, die entstehen, wenn 
man Schwellenfreiheit auf Terrassen, Balkonen usw. ha-
ben möchte. Diese kann man durchaus reduzieren, bezie-
hungsweise kann dort zu großen Einsparungen kommen. 

Wenn Sie die Kommunen ansprechen, es gibt natürlich 
insgesamt bei dem Thema Kostenblock für die Unterneh-
men das Problem, dass sie verschiedene Dinge zusam-
men betrachten müssen. Wenn ein Wohnungsunterneh-
men plant, das Portfolio plant, den Bestand, Bestandsent-
wicklung plant, geht es hier natürlich auch um altersge-
rechtes Wohnen, um Barrierefreiheit, aber auch um die 
Themen Energieeffizienz und die Themen Bezahlbarkeit 
und die Kosten insgesamt. Das heißt, wenn wir an be-
stimmten Stellen von der planerischen Seite, von den 
Kommunen aber auch von den Landkreisen her bei den 
Auflagen ein bisschen was reduzieren können, was ext-
rem kostenintensiv in den letzten 15 Jahren geworden 
ist, dann kann man natürlich auch wieder Geld frei ma-
chen für Prozesse, die eigentlich gesellschaftlich wichti-
ger sind, also wie das Thema Barrierearmut, Barrierefrei-
heit herzustellen. Ich sehe, ich kann Ihre Fragen konkret 
nicht beantworten, aber wir schauen mal, ob wir da noch 
etwas nachliefern können.  

Abgeordnete Freudenstein (CDU/CSU): Meine Frage 
dreht sich auch um die Barrierefreiheit und richtet sich 
an Frau Ramb von der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände. In Österreich wird seit einigen Jah-
ren recht erfolgreich ein niedrigschwelliges Schlich-
tungsverfahren praktiziert, was darauf abzielt, in Kon-
fliktfällen für Barrierefreiheit zu sensibilisieren und Kla-
gen wegen mangelnder Barrierefreiheit zu vermeiden, bei 
Konflikten zwischen Unternehmen und Menschen mit 
Behinderungen akzeptable Lösungen zu finden. Können 
Sie sich ein solches Schlichtungsverfahren auch hier in 
Deutschland vorstellen? 

Sachverständige Ramb (Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände): Jetzt kenne ich dieses 
Schlichtungsverfahren nicht. Ich kann also konkret da-
rauf nicht antworten. Der Ansatz über Sensibilisierung 
und Konsens, Lösungen gemeinsam zu finden und auch 
an Haltungen zu arbeiten, ist aber sicherlich etwas, was 
wir unterstützen können. Man sollte immer im Blick be-
halten - gerade wenn ich mir hier die Vorschläge ansehe 
mit 5 Mrd.-Programmen -, dass es das Verhältnis zwi-
schen Ausgaben und dessen, was auch gezahlt werden 
muss, in irgendeiner Weise noch im Verhältnis steht. Das 
trifft nicht nur Unternehmen, die sich vielfach schon 
sehr bemühen, auch ohne dass ein konkreter Bedarf da 
ist vorauszudenken und Barrierefreiheit zu gewährleis-
ten. Das betrifft sicherlich auch den Handel, der auch 
Vorteile für sich sieht, in dem er auf Kunden beispiels-
weise reagiert. Wir müssen an Haltungen arbeiten, für 
die Zukunft bei Barrierefreiheit mitdenken. Das ist etwas, 
was wir sehr unterstützen. Es sollte sich aber im Rahmen 
halten und auch das Interesse künftiger Generationen an 
einer Haushaltskonsolidierung und nicht zu hohen Aus-
gaben berücksichtigen.  

Abgeordneter Strebl (CDU/CSU): Meine Frage geht an 
Herrn Professor Dr. Welti. Herr Professor, wenn die Ver-
weigerung angemessener Vorkehrungen als Tatbestand 
der Benachteiligung in das AGG aufgenommen würde, 
hätte dies zur Folge, dass der Betroffene Schadensersatz 
bzw. Entschädigungsansprüche geltend machen könnte? 
Halten Sie den Begriff der angemessenen Vorkehrungen 
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für hinreichend bestimmt bzw. lässt sich angesichts der 
Vielzahl der vom AGG erfassten Fallkonstellationen und 
der Versicherten mit Behinderungen überhaupt rechtssi-
cher feststellen, welche Vorkehrungen im konkreten Ein-
zelfall angemessen sind? 

Sachverständiger Prof. Dr. Welti: Das Konzept der ange-
messenen Vorkehrungen ist nicht wirklich neu. Es geht 
um die Erkenntnis, dass Gleichstellung von materieller 
Ebene nur erreicht werden kann, wenn Menschen an be-
stimmten Punkten aufgrund ihrer Behinderung ungleich 
behandelt werden, das heißt, ungleiche Voraussetzungen 
mit auch ungleichen Maßnahmen beantwortet werden. 
Wir kennen dieses Konzept zum Beispiel im Prüfungs-
recht und bei Nachteiligkeitsausgleichen schon ganz 
lange. Es ist auch für das deutsche Recht nichts Neues, 
das wir seit dem Jahr 2000 an die Gleichbehandlungsrah-
menrichtlinien der europäischen Gemeinschaft gebun-
den sind, die angemessene Vorkehrungen im Arbeitsle-
ben vorschreibt. Mit der Behindertenrechtskonvention ist 
das Konzept der angemessenen Vorkehrung global als 
Gleichheitskonzept für behinderte Menschen ausge-
bracht. Insoweit würde man schon im Rahmen der Be-
hindertenrechtskonvention entsprechend einer Ausle-
gung schon heute das allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz so verstehen müssen. Es wäre aber gesetzgeberisch 
sinnvoll, dieses klarzustellen, um dafür zu sorgen, dass 
die Verpflichtungen von Unternehmen gegenüber Ver-
brauchern und von Arbeitgebern gegenüber Beschäftigten 
klargestellt werden. Man kann das auch sehr gut konkre-
tisieren. Es gibt das hierzu im Behindertengleichstel-
lungsgesetz schon seit 2002 vorgesehene Konzept der 
Zielvereinbarung zwischen Verbänden behinderter Men-
schen und Unternehmensverbänden. Das hat bisher kei-
nen Erfolg gehabt, weil die Unternehmensverbände von 
der irrigen Annahme ausgingen, es sei völlig freiwillig, 
ob Sie das machen oder nicht.  Mit der Behinderten-
rechtskonvention sollte das Bewusstsein dafür gewach-
sen sein, dass die Vermeidung angemessener Vorkehrun-
gen schon heute keine freiwillige Leistung ist, sondern 
ein Gebot einer diskriminierungsfreien Gesellschaft. Da-
mit das nicht überraschend ist, was man tun soll, ist die-
ses Instrument der Zielvereinbarungen eigentlich sehr 
empfehlenswert. Dann können die Unternehmen der 
Zielvereinbarung ablesen, wie ein diskriminierungsfreier 
Umgang mit Verbrauchern vor sich gehen kann.  

Abgeordnete Voßbeck-Kayser (CDU/CSU): Ich habe auch 
eine Frage an Herrn Prof. Welti. Es geht um die individu-
elle Bescheiderläuterung in leichter Sprache. Sehen Sie 
diesen Anspruch realisierbar bei Behörden oder welche 
Herausforderungen stellen sich damit auch Behörden? 
Was wären eventuell denkbare Alternativen, um Barrie-
refreiheit für Menschen mit Lernschwierigkeiten und 
geistigen Behinderungen spürbar zu verbessern? 

Sachverständiger Prof. Dr. Welti: In der Tat ist es eine 
Herausforderung, Bescheide in leichter Sprache zu for-
mulieren. Das Konzept des Universaldesign, also einfach 
für Alle, würde ja im Prinzip bedeuten, es wäre gut, 
wenn jeder Bescheid in einer möglichst leicht und allge-
mein verständlichen Sprache gehalten wird. Die Barrie-
ren dafür setzen unter anderem Sie als Gesetzgeber, 

wenn die Bescheide auf Gesetzen beruhen, die schwierig 
formuliert und erklärbar sind. Das wird man nicht kurz-
fristig ändern können. Deswegen ist es ein pragmatischer 
Weg zu sagen, nicht jeder Bescheid wird in der Original-
fassung in leichter Sprache gefasst werden können. Es 
muss dann also einen Anspruch darauf geben, dass die 
Bescheide von Seiten der Behörde übersetzt oder erklärt 
werden. Die Rechtsgültigkeit eines Bescheides hängt oh-
nehin daran, dass er demjenigen zugegangen ist, das 
heißt, auch von ihm verstanden wird. Der Bürger im 
Rechtsstaat muss ja wissen, was von ihm verlangt wird, 
auch der Bürger mit Lernschwierigkeiten. Das heißt, wir 
müssen uns schon heute anstrengen, dass das erreicht 
wird. Heute ist das vielfach bei den gesetzlichen Betreu-
ern. Wir haben gesetzliche Betreuungen, die deswegen 
notwendig sind, weil die Menschen ihre Bescheide vom 
Amt nicht verstehen. Wenn die Menschen ihre Be-
scheide vom Amt verstehen können, brauchen wir viel-
leicht weniger gesetzliche Betreuungen. Das wäre auch 
ein Ziel des Betreuungsrechts. Insofern halte ich es für 
sinnvoll, dass untergesetzlich im BGG ein solcher An-
spruch auf Übersetzung von Bescheiden auf Wunsch in 
leichte Sprache oder Bescheiderklärung verankert wird. 

Abgeordneter Stegemann (CDU/CSU): Sie können Ihr 
Mikrofon angeschaltet lassen. Ich habe auch eine Frage 
zum Behindertengleichstellungsgesetz. Herr Welti, wel-
chen Bedarf sehen Sie, das Konzept der angemessenen 
Vorkehrungen im BGG umzusetzen und welche Pflichten 
würden sich daraus voraussichtlich in welchen Berei-
chen und in welchem Umfang für die Bundesbehörden 
ergeben? Welche wesentlichen Anwendungsbereiche 
halten Sie daher für wahrscheinlich? 

Sachverständiger Prof. Dr. Welti: Das Konzept der ange-
messenen Vorkehrung ist ein allgemeines Gleichheits-
konzept. Es zieht sich auch durch das gesamte öffentli-
che Recht. Wir haben beispielsweise in Artikel 24 das 
Recht auf Bildung, in Artikel 25 das Recht auf Gesund-
heit, in Artikel 27 das Recht auf Arbeit – alles Bezugnah-
men innerhalb der Behindertenrechtskonvention. Das 
heißt, die öffentliche Verwaltung muss auf breiter Front 
darauf achten, dass der diskriminierungsfreie Umgang 
mit behinderten Bürgerinnen und Bürgern angemessene 
Vorkehrungen umfassen kann. Das ist gerade in dem Mo-
ment wichtig, wo vollständige Barrierefreiheit noch nicht 
erreicht ist, sondern am Beispiel, wo die Barrierefreiheit 
dazu führt, dass ich in einen Altbau der öffentlichen Ver-
waltung nicht hineinkomme, ist die angemessene Vor-
kehrung, das ich dafür sorge, dass der Bürger dann mit 
Hilfe und Unterstützung hineinkommt, dass er notfalls 
hineingebracht wird, die Treppe hochgetragen wird oder 
was dergleichen - second best – zweitbeste Lösungen 
dann sind. Angemessene Vorkehrungen umfassen auch 
den Umgang mit dem Bürger, so dass er in der Lage ist, 
das Behördenhandeln gleichberechtigt zu verstehen. 
Auch da sind angemessene Vorkehrungen oft ein Ersatz 
für die noch nicht vorhandene Barrierefreiheit, wie routi-
nemäßig leichte Sprache oder Ähnliches. Ich denke, das 
Konzept sollte im BGG klarer festgeschrieben werden, als 
es das bisher ist, damit diese Verpflichtung auch den Be-
hörden klar wird. 
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Stellvertretender Vorsitzender Prof. Dr. Zimmer: Wir 
kommen nun zur Fragerunde der SPD. Die erste Frage 
geht an Herrn Dr. Rosemann.  

Abgeordneter Dr. Rosemann (SPD): Meine Frage geht an 
Herrn Dr. Danner von der BAG Selbsthilfe. Die Fraktion 
DIE LINKE. fordert in ihrem Antrag Eckpunkte für ein 
Bundesteilhabegesetz - Zitat: „unverzüglich vorzustel-
len“, und anschließend Zitat: „schnellstmöglich  „einen 
Gesetzentwurf für ein Bundesteilhabegesetz vorzulegen“. 
Dahingegen hat sich die Bundesregierung dazu entschie-
den, die anstehende Reform mit einem umfassenden Be-
teiligungsprozess zu flankieren, der naturgemäß etwas 
Zeit braucht. Welche Vorgehensweise bei der Arbeit um 
das Bundesteilhabegesetzes halten Sie denn für sinnvoll? 

Sachverständiger Dr. Danner (Bundesarbeitsgemein-
schaft Selbsthilfe): Natürlich wünschen wir uns auch, 
dass das Bundesteilhabegesetz möglichst bald kommt. 
Man darf aber auf der anderen Seite nicht übersehen, 
dass wir doch hier ein Gesetzgebungsvorhaben haben, 
was sehr komplex gelagert ist. Es geht nicht nur darum, 
Ansprüche auf Teilhabe zu beschreiben, sondern wir 
müssen ein Verfahren finden, was sicherstellt, dass die 
Betroffenen rechtsicher und unbürokratisch bei einer 
Vielzahl von Trägern die Leistungen dann tatsächlich be-
kommen. Wir brauchen eine Sicherstellung der Angebot-
sinfrastruktur vor Ort. Eine unabhängige Beratung. Wir 
brauchen eine Bedarfsermittlung, die sachgerecht erfolgt. 
All dies erfordert den Sachverstand vieler und natürlich 
auch der Behindertenverbände. Insofern sind wir eigent-
lich ganz froh, dass es die sogenannte hochrangige Betei-
ligungsverfahren jetzt gibt. Insbesondere zur Arbeitstech-
nik dort kann ich sagen, dass es gut ist, auch erst einmal 
verschiedene Handlungsoptionen aufzuwerfen, damit die 
Pros und Kontras ausführlich diskutiert werden können, 
weil uns sehr daran gelegen ist, dass das, was beschlos-
sen wird, dann auch wirklich funktioniert und faktisch 
eine Verbesserung bringt. 

Abgeordneter Dr. Rosemann (SPD): Meine zweite Frage 
geht auch an Herrn Dr. Danner. Ich würde gerne noch 
einmal zurückkommen zum Thema Durchlässigkeit des 
Arbeitsmarkts. Ich würde Sie gerne fragen, wie man Ihrer 
Meinung nach das Eingangsverfahren für Werkstätten 
weiterentwickeln sollte, um Fehlsteuerungen zu vermei-
den. In welcher Form könnte die Sinnhaftigkeit einer 
Werkstatttätigkeit beziehungsweise das Potenzial für eine 
Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt regelmäßig über-
prüft werden? Wer sollte hierfür zuständig sein? Welcher 
konkreten Leistungen bedarf es Ihrer Meinung nach, um 
dann auch Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt tatsäch-
lich zu eröffnen? 

Sachverständiger Dr. Danner (Bundesarbeitsgemein-
schaft Selbsthilfe): Aus unserer Sicht ist es so, dass man 
letztendlich sehr umfassend ansetzen muss. Schon der 
Übergang von der Bildung, wenn man bei der inklusiven 
Bildung ansetzt über Ausbildung zum Beruf, muss ein 
durchlässiger sein. Insofern ist es natürlich so, dass wir 
zunächst einmal natürlich sagen müssen, dass wir ein in-
klusives System brauchen, was Sektor übergreifend ist. 
Letztendlich ist es so, dass wir mit den Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen einen Bereich haben, der 

einen besonderen Schutzbereich darstellt, aber auf der 
anderen Seite nicht vergessen werden darf, dass das Ziel 
der UN-Behindertenrechtskonvention die Durchlässig-
keit ist. Insofern halten wir den Bereich der Werkstätten 
schon für ein Feld, wo wir auch noch einmal im Rahmen 
dieses Beteiligungsverfahrens die unterschiedlichen Op-
tionen sehen müssen. Was wir nicht gut heißen können, 
ist die Überlegung an Stelle von Werkstätten andere An-
bieter auf niedrigerem Qualitätsniveau heranzuziehen, 
um dann mehr Stellen zu schaffen. Aus diesem Grund 
würden wir uns lieber dafür aussprechen, dass man beim 
Eingangsverfahren eine komplexere Erhebung der Fähig-
keiten mit einem interdisziplinären Ansatz fährt, um an-
gemessenere Angebote in der Werkstatt vorhalten zu 
können.  

Stellvertretender Vorsitzender Prof. Dr. Zimmer: Danke 
schön, Herr Dr. Danner. Als nächstes die Kollegin Hiller-
Ohm. Ist gar nicht da, wer von Ihnen will denn jetzt eine 
Frage übernehmen? Dr. Rosemann, bitte.  

Abgeordneter Dr. Rosemann (SPD): Dann würde ich 
gerne noch die Vertreterin der Lebenshilfe fragen. Wie 
kann man denn Ihrer Meinung nach dauerhafte Lohnkos-
tenzuschüsse und Leistungen der Arbeitsassistenz sinn-
voll zu einem Budget für Arbeit zusammenfassen? 

Sachverständige Welke (Bundesvereinigung Lebens-
hilfe): Dauerhafte Lohnkostenzuschüsse sind ein Bereich, 
den wir momentan unter dem Thema Budget für Arbeit 
benennen. Wir haben Budgets für Arbeit in verschiede-
nen Bundesländern. Das heißt, wir haben schon gewisse 
Erfahrungen damit. Sie schaffen in der Regel tatsächlich 
die Möglichkeit für eine gewisse Prozentzahl von Men-
schen mit Behinderung aus der WfbM heraus auf den 
ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Sie müssen auf dem 
ersten Arbeitsmarkt immer mit einer dauerhaften Unter-
stützung begleitet werden. Das ist eigentlich das Wich-
tige, dass man diese Kombination vorsieht. Lohnkosten-
zuschuss ist das eine, die Unterstützung auf dem ersten 
Arbeitsmarkt ist das andere. Nur wenn beides zusam-
mengeht und auch bedarfsdeckend, nach Erhebung in ei-
nem Bedarfsermittlungsverfahren, wieviel Unterstützung 
braucht es, wie hoch muss der Lohnkostenzuschuss sein, 
kann dieses Instrument erfolgreich sein. Wenn es dann 
tatsächlich gut ausgestattet ist, glauben wir auch, dass es 
für einen wesentlich größeren Personenkreis interessant 
sein kann. Bisher waren die Zahlen da eher nicht so 
hoch, so zwischen einem und fünf Prozent. Es könnte 
aber durchaus ein größerer Personenkreis sein, wenn 
diese dauerhafte Unterstützungsleistung vernünftig aus-
gestaltet ist. 

Abgeordnete Schmidt (Wetzlar) (SPD): Ich würde gerne 
das Thema wechseln, aber bei Frau Welke noch einmal 
nachfragen. Wie schätzen Sie den gleichberechtigten Zu-
gang zu unserem Gesundheitssystem für Menschen mit 
Behinderungen ein? Und welche Maßnahmen und Vor-
kehrungen können getroffen werden, insofern Sie zu dem 
Schluss kommen, dass es diesen nicht gibt? 

Sachverständige Welke (Bundesvereinigung Lebens-
hilfe): In der Tat, es gibt große Schwierigkeiten beim Zu-
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gang zum Gesundheitswesen für Menschen mit Behinde-
rung. Ein erster Schritt wird gerade gegangen mit dem 
GKV-VSG, wo bei der Auswahl von Arztpraxissitzen ge-
sagt wird, Barrierefreiheit muss ein Kriterium sein. Wir 
regen aber an, dass das tatsächlich auch mit finanziellen 
Anreizen begleitet wird, dass Arztpraxen Bezuschussun-
gen bekommen, wenn Sie entsprechende bauliche Vor-
kehrungen nutzen müssen. Vor allem ist aber wichtig, 
dass man sieht, Barrierefreiheit ist auch in diesem Be-
reich mehr als bauliche Vorkehrungen. Gerade für den 
Personenkreis der geistigen Behinderungen und Lernbe-
hinderungen braucht es eine entsprechende Fachlichkeit, 
damit dieser Personenkreis auch von Allgemeinärzten 
und Fachärzten auf der ersten und zweiten Stufe ver-
nünftig versorgt werden kann. Wir regen an, dass hier bei 
entsprechenden Weiterbildungen und Weiterqualifizie-
rungen für Ärzte Zusatzbezeichnungen geschaffen wer-
den, die es auch für Ärzte attraktiv machen, sich in die-
sem Bereich fortzubilden. Auch braucht es hier leichte 
Sprache. Das ist ein wichtiger Faktor. Bei Therapieemp-
fehlungen und Diagnoseverfahren sollten diese Handrei-
chungen auch in leichter Sprache dargelegt werden kön-
nen, so dass Patienten auch vernünftig informiert und 
aufgeklärt werden können. Es braucht Zeit, um Men-
schen mit Behinderungen zu behandeln. Wir denken, 
dass es auch sinnvoll ist, dies in der Ärztevergütung mit 
abzubilden. 

Stellvertretender Vorsitzender Prof. Zimmer: Wir kom-
men nun zur Freien Runde. Die erste Frage hat der Kol-
lege Birkwald. 

Abgeordneter Birkwald (DIE LINKE.): Meine Frage geht 
an Herrn Backendorf vom VdK. Sie schreiben in Ihrer 
Stellungnahme wörtlich: „Es darf kein Reha-Sonderrecht 
für wesentlich behinderte Menschen geschaffen wer-
den.“ Deswegen frage ich Sie: Wie hoch schätzen Sie 
denn die Gefahr ein, dass das durch das neue Bundesteil-
habegesetz geschehen könnte? Warum sollte aus Ihrer 
Sicht das Bundesteilhabegesetz im SGB IX und nicht im 
SGB XII angesiedelt werden? 

Sachverständiger Backendorf (Sozialverband VdK 
Deutschland e.V.): Wir fürchten in der Tat, dass es ein 
Reha-Sonderrecht geben könnte. Wenn man die Entwick-
lung in der gesetzlichen Krankenversicherung sieht – 
Frau Welke hat das Versorgungsstärkungsgesetz ange-
führt -, so haben wir ein Wunsch- und Wahlrecht in § 9 
SGB IX. Und jetzt wird im SGB V klargestellt, dass dieses 
Wunsch- und Wahlrecht auch im SGB V gilt. Wir den-
ken, die zentralen Regelungen müssten im SGB IX erfol-
gen und deshalb muss man unbedingt die Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen im SGB IX veran-
kern. Das würde uns aber auch nicht reichen, sondern 
die Defizite bei der Weiterentwicklung des SGB IX müss-
ten auch hier mit angegangen werden. Es geht hier um 
die umfassende Bedarfsermittlung, die Zuständigkeits-
klärung, die Instrumente von § 14, § 10 Koordination. 
Des Weiteren – Prof. Welti hatte das erwähnt –, ein Son-
derrecht für wesentlich Behinderte wäre auch, wenn 
man weiterhin daran festhalten würde, dass Teilhabeleis-
tung für wesentlich behinderte Menschen von Vermögen 
und Einkommen abhängig sind. 

Abgeordnete Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Meine 
Frage geht noch einmal an Prof. Dr. Lisa Pfahl. Wir haben 
bei Ihnen - und das wissen wir auch – einen eher skepti-
schen Blick auf die Werkstätten für behinderte Menschen 
deutlich herausgehört. Wie müssten die sich weiter ent-
wickeln, damit sie tatsächlich Bestandteil eines inklusi-
ven Arbeitsmarktes werden können? Welche Instrumente 
braucht man dafür? 

Sachverständige Prof. Dr. Pfahl: Das ist eine komplexe 
und umfangreiche Frage. Auf jeden Fall muss es auch die 
Möglichkeit der Weiter- und Fortbildung im Arbeitsbe-
reich geben. Es kann nicht sein, dass ich nach der Ein-
gangsphase diese Möglichkeit verliere. Es gibt Beispiele 
für Öffnungen von Werkstätten, und zwar in beide Rich-
tungen. Die eine Möglichkeit ist, sich zu einem inklusi-
ven Arbeitsmarkt hin zu bewegen und die andere wäre, 
eben auch im Bereich der Tagesförderung oder der För-
derbereiche tätig zu werden, d.h., Menschen, die noch 
als voll erwerbsgemindert gelten, auch mit einzubezie-
hen. Ich denke, wenn wir über eine Öffnung nachden-
ken, müssen wir in beide Richtungen denken. Vielleicht 
das einmal grundsätzlich.  

Es gibt auch ganz andere Modelle. Werkstätten können 
auch als soziale Kooperativen gegründet werden. In Ita-
lien ist das der Fall. Dann verdienen Beschäftigte und 
Fachkräfte in den Werkstätten ungefähr gleich viel vom 
Gewinn ihrer Einrichtung. Das sind Möglichkeiten, die 
wir vielleicht in Zukunft auch angehen oder schon mit-
denken können, wenn wir heute Werkstätten betrachten. 
Sie sollen keine Orte darstellen, in denen Fachkräfte Kar-
rieren machen und Personen langfristig ausgegliedert 
werden. 

Abgeordnete Wolff (SPD): Mir geht es um eine Frage der 
betrieblichen Schwerbehindertenvertretung. Frau Helbig, 
ich möchte Sie gerne fragen, wo Sie künftig die Aufga-
benschwerpunkte und auch die Herausforderungen se-
hen, gerade vor dem Hintergrund der UN-Behinderten-
rechtskonvention. Wie kann man die Rechtsstellung der 
Schwerbehindertenvertretungen stärken, damit die In-
tegration und der inklusive Arbeitsmarkt besser gelin-
gen? 

Sachverständige Helbig (Deutscher Gewerkschaftsbund): 
Die Schwerbehindertenvertretung spielt eine Schlüssel-
rolle im Bereich Arbeitswelt für schwerbehinderte Men-
schen. Sie hat einen sehr umfangreichen und schwieri-
gen Job. Sie begleitet Beschäftigte nach oftmals sehr 
schwierigen Erkrankungen bei der Wiedereingliederung 
im Betrieb. Sie stellt Anträge, die oftmals sehr kompli-
ziert sind und dafür braucht sie momentan und auch 
künftig bessere Ressourcen. Alle Kolleginnen und Kolle-
gen, mit denen ich spreche, sagen, dass sie zu wenig Zeit 
haben, ihre Arbeit zu erledigen. Deswegen wäre die 
wichtigste Verbesserung für die Schwerbehindertenver-
tretung, wenn sie verbesserte Freistellungsmöglichkeiten 
hätte. Momentan gibt es eine Freistellung bei 200 
schwerbehinderten Beschäftigten. Dazu kommen aber 
noch einmal genau so viele behinderte Menschen, die 
keinen Grad der Schwerbehinderung haben, um die sich 
die Schwerbehindertenvertretung kümmern muss. Des-



  

 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

  Nur zur dienstlichen Verwendung 
 

18. Wahlperiode Protokoll der 25. Sitzung 
vom 10. November 2014 

Seite 17 von 18 

 
 

wegen ist es notwendig, verbesserte Freistellungsregelun-
gen zu haben, auch eine verbesserte Heranziehung der 
stellvertretenden Schwerbehindertenvertretung. Die 
Stellvertreter müssen besser geschult werden, als es bis-
her geschieht im Rahmen der gesetzlichen Möglichkei-
ten. Die Schwerbehindertenvertretung muss auch tat-
sächlich bei allen Maßnahmen, die der Arbeitgeber plant, 
die schwerbehinderte Menschen betreffen, informiert 
und angehört werden. Das ist momentan auch noch ein 
Problem, was in der Praxis sehr bekannt ist. Da braucht 
es eine gesetzliche Verbesserung. 

Abgeordneter Schummer (CDU/CSU): Meine Frage geht 
an Frau Welke von der Lebenshilfe. Es hat sich viel Diffe-
renzierung neben den Werkstätten, den Integrationsabtei-
lungen der Unternehmen, als auch invirtuellen Werkstät-
ten entwickelt. Welche strukturellen Dinge gibt es nach 
wie vor, die diese Durchlässigkeit zum ersten Arbeits-
markt in integrative Abteilungen der Arbeit behindern? 
Welche Strukturen müssen hier verbessert werden, damit 
diese Durchlässigkeit gestärkt werden kann? 

Sachverständige Welke (Bundesvereinigung Lebens-
hilfe): Vielen Dank für die Frage. Ich glaube tatsächlich, 
dass es ein Strukturproblem ist, dass wir zum einen die 
Teilhabeplanung noch nicht umfassend haben, sondern 
dass wir sie für die WfbM speziell im Fachausschuss ma-
chen. Ich glaube, dass es sinnvoller wäre, eine Bedarfser-
mittlung umfassend zu machen und dann da auch den 
Teilhabebedarf zu ermitteln. Der Teilhabebedarf einer 
Teilhabe am Arbeitsleben muss unabhängig von der In-
stitution Werkstatt sein. Das heißt, dass es dann darum 
geht, Teilhabe an Arbeit festzustellen und dann zu 
schauen, wo kann diese vernünftig unterstützt werden. 
Kann das in der WfbM sein? Kann das bei einem anderen 
Anbieter sein? Kann das mit einem Budget für Arbeit auf 
dem ersten Arbeitsmarkt sein? Das gilt es dann herauszu-
finden und auch zu ermitteln, was für eine Unterstüt-
zungsmaßnahme es dafür braucht. Ich denke, das ist das 
wesentliche Strukturproblem momentan, dass das Recht 
zur Teilhabe am Arbeitsleben für voll Erwerbsgeminderte 
nur auf die WfbM zugeschnitten ist. Momentan ist ei-
gentlich keine Alternative im Gesetz dazu vorhanden. 

Stellvertretender Vorsitzender Prof. Zimmer: Danke 
schön, Frau Welke. Damit sind wir mit unserer Anhö-
rung zu einem Ende gekommen. Ich darf den Sachver-
ständigen zunächst danken, dass sie sich unseren wiss-
begierigen Fragen gestellt haben. Ich darf mich bei den 
Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für die zahl-
reiche Präsenz bedanken. Das belegt – glaube ich – auch 
nach außen, wie wichtig uns allen dieses Thema ist. Ich 
darf mich bei den Zuhörern für das Interesse an diesem 
Thema bedanken. Ich habe eben vom Sekretariat den 
Hinweis bekommen, dass mit der Erstellung des Proto-
kolls noch am heutigen Tag zu rechnen ist. Das gibt mir 
Gelegenheit, mich beim Sekretariat nicht nur für die Vor-
bereitung, sondern auch für die Nachbereitung sehr herz-
lich zu bedanken. Meine Damen und Herren, die Sitzung 
ist geschlossen. 

 

Schluss der Sitzung: 15.20 Uhr 
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